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Kapitel 10 011
Erledigung von Umweltaufgaben durch kommunale Stellen

Kapitel Bisheriger Neuer
Titel Zweckbestimmung Haushalts- mehr (+) / Haushalts-

ansatz weniger (–) ansatz
Funkt.- ( Erläuterungen ) 2015 2015

Kennziffer EUR EUR EUR

10 011 Erledigung von Umweltaufgaben
durch kommunale Stellen

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

613 10 821 Zuweisungen für den Personalaufwand für die auf die
Kreise und kreisfreien Städte übergeleiteten Beamtin-
nen und Beamten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 307 500 -428 100 7 879 400

Begründung:
Anpassung an den Bedarf.

613 11 821 Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte für
den Nachersatz ausgeschiedener Beschäftigter. . . . . 3 321 500 +985 000 4 306 500

Begründung:
Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen aus dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisie-
rung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007. Hiernach sind die Zuweisungen nach der Besoldung eines Beamten der Besoldungsruppe A 11 /
A12 zu berechnen, die bei Besoldungserhöhungen jeweils anzupassen ist. Darüber hinaus sind weitere zwangsläufige Ansatzerhöhungen als Folge des
Nachersatzes von Personalabgängen bei den Kommunen erforderlich, da lt. o. a. Gesetz die Pauschalen für den Nachersatz ausgeschiedener Beschäf-
tigter höher als die Pauschalen für den Personalaufwand der übergeleiteten Beamtinnen und Beamten sind.

613 12 821 Zuweisungen an die Kreise und kreisfreien Städte als
Ausgleich für den allgemeinen Sachaufwand. . . . . . . . 3 025 500 +39 400 3 064 900

Begründung:
Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen aus dem Gesetz zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisie-
rung von Aufgaben des Umweltrechts vom 11.12.2007. Hiernach sind die Zuweisungen (auch für den allgemeinen Sachaufwand) nach der Besoldung
eines Beamten der Besoldungsruppe A 11 / A12 zu berechnen, die bei Besoldungserhöhungen jeweils anzupassen ist. Die Besoldungserhöhung durch
das Besoldungsanpassungsgesetz 2014 war bei Aufstellung des Haushaltes 2015 nicht bekannt und konnte daher nicht berücksichtigt werden.

Gesamtausgaben Kapitel 10 011. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 229 400 +596 300 17 825 700
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